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Liebe Mandanten, 
liebe Geschäftsfreunde,

gefühlt hat das Jahr gerade erst begonnen, da ist es schon zur Hälfte 
vorbei. Und kaum ist es mal so richtig warm, werden die Tagen auch 
schon wieder kürzer. Der 21. Juni war der längste Tag des Jahres. Jetzt 
geht die Sonne wieder früher unter. Nichtsdestotrotz heißt die gute 
Nachricht: Der Sommer ist da! Zeit für Urlaub oder zumindest die eine 
oder andere Spritztour ins Grüne. Doch wie ist das eigentlich, wenn 
man für einen solchen Ausflug den Firmenwagen nutzt? 

Das Thema Dienstfahrzeug hat uns diesmal gleich zu zwei Artikeln inspi-
riert, Sie finden sie auf den folgenden Seiten. Darüber hinaus berichten 
wir über außergewöhnliche Entwicklungen rund um die außergewöhn-
liche Belastung. Und auch, wie das Bundesverwaltungsgericht urteilt, 
wenn Polizisten ihren Diesel-Pkw mit Super betanken und sich dann in 
den Feierabend verabschieden, erfahren Sie im vorliegenden InfoBrief.

Wir wünschen Ihnen eine kurzweilige Lektüre und einen schönen, 
sonnigen Sommer.
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 „Solange nicht geschieht, was wir wollen,  
  müssen wir wollen, was wir können.“

Johannes Calvin (1509 - 1564) 
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Sachbezug ohne Bezugsfähigkeit?

Bertram Bit war im Jahre 2014 als SAP-
Berater im Anstellungsverhältnis tätig. 
Ihm wird von seinem Arbeitgeber ein Fir-
menwagen zur Verfügung gestellt, den er 
auch zu privaten Zwecken nutzen darf. 
Aus Mangel an einem ordnungsgemäß ge-
führten Fahrtenbuch wurde der geldwerte 
Vorteil nach der so genannten 1%-Rege-
lung ermittelt und dementsprechend mit 
433 Euro je Monat versteuert. 

Leider erlitt Bit am 23. Februar 2014 ei-
nen Hirnschlag, woraufhin ihm ein Fahr-
verbot durch den behandelnden Arzt er-
teilt wurde. Dieses Fahrfahrbot wurde 
am 29. Juli 2014 durch eine Fahrschule 
dann allerdings wieder aufgehoben, da Bit 
an diesem Tage die „Hamburger Fahrpro-
be“ laut Fahrerlaubnisverordnung (FEV) 
bestanden hatte. In seiner Einkommen-
steuererklärung für 2014 machte Bit so-
dann geltend, dass sein Arbeitslohn für 
die Monate März bis Juli um die Sachbe-
züge, also insgesamt um (5x 433 Euro =) 
2.165 Euro, gekürzt wird, weil er in die-
sen Monaten gar nicht Auto fahren durfte. 
Da Bit verwitwet ist, konnte auch sonst 
niemand aus seinem näheren Familienum-
feld in dieser Zeit das Fahrzeug nutzen. 

Weil aber das Finanzamt nicht auf die 
Steuern des Hirnschlag-Patienten verzich-
ten wollte, wurde das Finanzgericht (FG) 
in Düsseldorf um seine Fachmeinung ge-
fragt. Die Richter machten sich zunächst 
schlau, wie andere Fachleute über das 
Thema denken. Dabei kamen sie zum Er-
gebnis, dass das Gesetz nach herrschen-
der Auffassung so zu verstehen sei, dass 
der Nutzungsvorteil für jeden angefange-
nen Kalendermonat mit dem vollen Be-
trag von 1% des Bruttolistenpreises zu 
erfassen ist. Eine zeitanteilige Aufteilung 
– etwa weil dem Arbeitnehmer der Fir-
menwagen erst gegen Ende eines Monats 
zur Verfügung gestellt wurde – findet 
nicht statt. 

Bezogen auf den Fall von Bertram Bit im 
Jahre 2014 bedeutet das, dass für die Mo-
nate Februar und Juli schon deshalb ein 
Nutzungsvorteil zu erfassen ist, weil Bit 
den Firmenwagen bis zum Hirnschlag am 
23. Februar 2014 und ab Bestehen der 
Fahrprüfung am 29. Juli 2014 uneinge-
schränkt nutzen konnte. Für die Monate 
März bis Juni 2014 hingegen ist kein Nut-
zungsvorteil zu erfassen. Zwar ist es nach 
der neueren Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofes (BFH) für die Besteuerung 

des Nutzungsvorteils unerheblich, ob der 
Arbeitnehmer die Annahme zu entkräften 
vermag, dass Dienstwagen, die zu priva-
ten Zwecken zur Verfügung stehen, im-
mer auch tatsächlich privat genutzt wer-
den. Damit ist jedoch der Fall gemeint, 
dass der Steuerpflichtige belastbar be-
hauptet, den Dienstwagen nicht für Pri-
vatfahrten verwendet zu haben. Nicht ge- 
meint sind dagegen Situationen, in denen 
der Steuerpflichtige gar nicht zur privaten 
Nutzung des Dienstwagens befugt ist. 

Genau das aber war bei Bit der Fall, denn 
es wurde ihm nicht nur medizinisch un-
tersagt, Auto zu fahren; auch die Verein-
barung mit dem Arbeitgeber stellte klar, 
dass Bit das Auto nicht nutzen darf, wenn 
er „nach pflichtgemäßer Prüfung aller Um- 
stände nicht mit Sicherheit ausschließen“ 
kann, dass seine Fahrtüchtigkeit durch Al-
kohol, Medikamente, Übermüdung oder 
Krankheiten eingeschränkt ist. 

Das Gericht fragte vorsorglich nach, ob 
das beklagte Finanzamt irgendwelche An-
haltspunkte dafür hätte, dass der Wagen 
vertragswidrig genutzt worden ist. Die 
Frage musste verneint werden. Zwar 
stand der Firmenwagen die gesamte Zeit 
bei Bit vor der Haustür, sodass er damit 
theoretisch hätte fahren können. Dage-
gen spricht allerdings, dass Bit sich sehr 
umsichtig verhielt; schließlich unterzog er 
sich nochmals einer Fahrprüfung. Dass Bit 
dennoch das Risiko eingegangen sein soll, 
das Auto ohne Erlaubnis des Arbeitge-
bers und ohne entsprechenden Versiche-
rungsschutz zu nutzen, ist – so stellten 
die Düsseldorfer Finanzrichter in diesem 
Falle fest – fernliegend.

Der erlittene Hirnschlag ist natürlich ein 
böser Schicksalsschlag, zu dem Bertram 
Bit nichts konnte. Das Urteil ist sicherlich 
auch auf Fälle anwendbar, in denen das 
Fahrverbot selbst verschuldet ist. Darum 
Prost auf die Gesundheit!

Bei verspäteter Gehaltszahlung

Wir verzichten im InfoBrief traditionell 
darauf, konkrete Paragrafen und Gesetze 
zu nennen, denn in diesem Rahmen sind 
sie meist unnötig und eher verwirrend. 
Doch an dieser Stelle soll ausnahmsweise 
der im Jahr 2014 ins Bürgerliche Gesetz-
buch (BGB) eingefügte Paragraf 288 Ab-
satz 5 zitiert werden: „Der Gläubiger ei-
ner Entgeltforderung hat bei Verzug des 
Schuldners, wenn dieser kein Verbrau-
cher ist, außerdem einen Anspruch auf 
Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 
Euro. Dies gilt auch, wenn es sich bei der 
Entgeltforderung um eine Abschlagszah-
lung oder sonstige Ratenzahlung handelt. 
Die Pauschale nach Satz 1 ist auf einen 
geschuldeten Schadensersatz anzurech-
nen, soweit der Schaden in Kosten der 
Rechtsverfolgung begründet ist.“ 

Da es im Arbeitsrecht – anders als im all-
gemeinen Zivilrecht – keinen Anspruch 
auf Erstattung außergerichtlicher Rechts-
verfolgungskosten gibt, war es bisher um-
stritten, ob die gesetzliche Neuregelung 
gerade deswegen im Arbeitsrecht rele-
vant wird oder ob dort auch die 40-Euro-
Pauschale entfällt. Die 12. Kammer des 
Landesarbeitsgerichts (LAG) Köln hat 
nun entschieden: Ein Arbeitgeber, der 
den Lohn verspätet oder unvollständig 
auszahlt, muss auch den Pauschal-Scha-
densersatz in Höhe von 40 Euro zahlen.  

Das letzte Wort ist hier aber gerichtlich 
noch nicht gesprochen. Zu einer ähnli-
chen Entscheidung des LAG Baden-
Württemberg ist nämlich eine Revision 
beim Bundesarbeitsgericht (BAG) anhän-
gig. 40 Euro, das scheint zunächst nicht 
viel zu sein. Da dieser Betrag aber für 
jede fällige Zahlung gilt, kann sich schnell 
eine höhere Summe ergeben. Sie kann 



                                                     Zahlungstermin              Schonfrist

Einkommensteuer und Körperschaftsteuer   11.09.2017   14.09.2017 
        11.12.2017   14.12.2017
        12.03.2018   15.03.2018
          
Umsatzsteuer und Lohnsteuer    10.07.2017   13.07.2017  
      10.08.2017  14.08.2017  
      11.09.2017  14.09.2017
      10.10.2017  13.10.2017
 
Gewerbesteuer und Grundsteuer    15.08.2017   18.08.2017 
      15.11.2017   20.11.2017
    
Die Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie: Die Schonfrist wird nur für Überwei-
sungen oder bei Teilnahme am Einzugsermächtigungsverfahren gewährt. Die Frist gilt nicht 
bei Barzahlung.
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dafür sorgen, dass ein Unternehmen, das 
bereits am finanziellen Abgrund steht, 
noch einen Schritt weiter geht... 

Vor diesem Hintergrund ist verständlich, 
dass Juristen mit Schwerpunkt Arbeits-
recht nun gespannt sind, ob sich das BAG 
auf die Seite der beiden Landesarbeitsge-
richte schlägt oder ob es den ebenfalls 
ordentlich vorgetragenen gegenteiligen 
Fachmeinungen folgt.

Firmenwagen nicht  
ganz kostenlos

Um einen Mitarbeiter zu motivieren, ist 
es oft hilfreich, ihm einen Firmenwagen 
zur Verfügung zu stellen, den er auch pri-
vat nutzen darf. Doch ist es andererseits 
schwierig, dem Finanzamt zu vermitteln, 
dass der Dienstwagen tatsächlich nur für 
betriebliche Zwecke genutzt wird, wenn 
das Auto nicht jeden Abend auf dem Fir-
mengelände abgestellt wird. Die berühmte 
Lebenserfahrung sagt eben, dass ein 
Auto immer auch privat genutzt wird – 
und sei es nur, um mal eben zum nächs-
ten Bäcker zu fahren. Im Fachjargon 
spricht man vom „Anscheinsbeweis“.

Einige Chefs wollen es allerdings mit der 
Motivation ihrer Mitarbeiter nicht über-
treiben. Und so gibt es auch Arbeitsver-
träge, die vorsehen, dass für die mögliche 
Privatnutzung des Autos ein Pauschalbe-
trag vom Gehalt des Arbeitnehmers ab-
gezogen wird. Oder der Vertrag verein-
bart, dass der Arbeitnehmer die Kraft- 
stoffkosten selbst übernimmt. 

Bei diesen Formen der Arbeitnehmerbe-
teiligung stand zur Frage, ob und wie sie 
sich auf die Höhe des Sachbezugswertes 
für die Kfz-Nutzung auswirken. Dazu hat 
der Bundesfinanzhof (BFH) zwei rich-
tungsweisende Urteile gefällt:

Hanny und Harald Petter sind Arbeitneh-
mer in unterschiedlichen Unternehmen, 
und beide dürfen den jeweils zur Verfü-
gung gestellten Firmenwagen auch für 
private Zwecke nutzen. Harald Petter ist 
im Außendienst tätig. Die Vereinbarung 
mit seinem Arbeitgeber sieht vor, dass er 
sämtliche Kraftstoffkosten – damit auch 
den auf die beruflichen Fahrten entfallen-
den Anteil – aus der eigenen Tasche 
zahlt. 

Im Jahr 2012 ergaben sich so Treibstoff-
kosten in Höhe von 5.599 Euro. Die übri-
gen Kosten für das Fahrzeug mit einem 

Wichtige Fristen & Termine

Frau Hanny Petter hat mit ihrer Arbeitge-
berin vereinbart, für Privatfahrten und 
für Fahrten zwischen Wohnung und re-
gelmäßiger Arbeitsstätte mit dem Dienst-
wagen ein monatliches Nutzungsentgelt 
in Höhe von 502,81 Euro (Jahresbetrag 
6.033,72 Euro) zu entrichten. Die Ar-
beitgeberin ermittelte im Jahr 2007 den 
geldwerten Vorteil aus der Überlassung 
des Dienstwagens zur Privatnutzung 
beim Lohnsteuerabzug nach der 1%-Re-
gelung und für die Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte nach der 
0,03%-Regelung. 

Von dem sich ergebenden Betrag in Höhe 
von 8.554,32 Euro zog die Chefin das 
von Frau Petter gezahlte Nutzungsent-
gelt in Höhe von 6.033,72 Euro ab und 
erhöhte den Bruttoarbeitslohn der Arbeit- 
nehmerin dementsprechend um 2.520,60 
Euro. 

Bei ihrer Einkommensteuererklärung ver-
wertete Hanny Petter dann auch das ord-
nungsgemäß geführte Fahrtenbuch. Da-
bei stellte sich heraus, dass der Anteil 
ihrer privaten Fahrten sowie der Fahrten 
zwischen Wohnung und regelmäßiger 
Arbeitsstätte 35,39% betrug, wobei sich 
die Gesamtkosten des Dienstwagens auf 
12.623,24 Euro beliefen. 

Somit lag in diesem Falle der tatsächliche 
private Anteil der gesamten Fahrzeug-
kosten mit 4.467,37 Euro unter dem ent-
richteten Nutzungsentgelt. Nach einigen 
Rechnereien kam Frau Petter zu dem 
Schluss, dass sie inklusive der Pauschale 
für die Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte in Höhe von 759 Euro gerne 

Bruttolisteninlandspreis zum Zeitpunkt 
der Erstzulassung und inklusive aller Ex-
traausstattungen in Höhe von 52.300 
Euro übernahm der Arbeitgeber. Im Rah-
men des Lohnsteuerabzugs ermittelte 
der Arbeitgeber den geldwerten Vorteil 
aus der Kfz-Überlassung in Höhe von 
(1% von 52.300 Euro =) 523 Euro mo-
natlich. Aus Mangel an einer regelmäßi-
gen Arbeitsstätte wurden auch keine Be-
träge für die Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte erfasst. 

Bei seiner Einkommensteuererklärung 
setzte Petter die von ihm getragenen 
Kraftstoffkosten in Höhe von 5.599 Euro 
als Werbungskosten an. Da das Finanz-
amt hier nicht verhandlungsbereit war, 
wurde der Fall erst zum Finanzgericht 
(FG) Düsseldorf und danach auch zum 
Bundesfinanzhof (BFH) getragen. 

In beiden Instanzen wurde zugunsten von 
Petter entschieden. Schon im Jahr 2006 
hatte der gleiche Senat des BFH entschie-
den, dass sich der Wert des geldwerten 
Vorteils aus der Nutzungsüberlassung ver- 
mindert, wenn der Mitarbeiter dem Ar-
beitgeber für die private Nutzung ein Ent- 
gelt zahlt – denn in Höhe des Nutzungs-
entgelts wendet der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer keinen Vorteil zu. Der Ar-
beitnehmer wird durch die Zahlung des 
Nutzungsentgelts nicht bereichert, son-
dern vielmehr endgültig belastet. Für die 
interessierte Fachwelt neu ist die Feststel-
lung des Gerichtes, dass dies auch gilt, 
wenn der Arbeitnehmer im Rahmen der 
privaten Nutzung einzelne (individuelle) 
Kosten des betrieblichen Pkw trägt.



4

(weitere) Werbungskosten in Höhe von 
insgesamt 6.981,49 Euro bei der Steuer-
berechnung berücksichtigt hätte. 

Sodann entwickelte sich eine ausführlich 
gelebte Brieffreundschaft mit dem Finanz-
amt. Dieses reduzierte lediglich den steu-
erpflichtigen Bruttoarbeitslohn um den 
geldwerten Vorteil aus der Überlassung 
des Dienstwagens in Höhe von 2.520,60 
Euro und erkannte die geltend gemachte 
Entfernungspauschale in Höhe von 759 
Euro als Werbungskosten an. Das darauf-
hin bemühte Sächsische FG und der BFH 
unterstützten die Rechtsauffassung des 
Finanzamtes. In ihrer Begründung kamen 
die Richter des BFH zu dem Ergebnis, 
dass der Ansatz eines (negativen) geld-
werten Vorteils (geldwerten Nachteils) 
aus der Dienstwagenüberlassung aus-
scheidet. Soweit das Nutzungsentgelt 
den Wert der privaten Dienstwagennut-
zung und der Nutzung des Fahrzeugs zu 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte übersteigt, kann es auch nicht als 
Werbungskosten bei den Einkünften aus 
nichtselbständiger Arbeit abgezogen wer-
den. Der steuerbare Vorteil des Arbeit-
nehmers, den ihm der Arbeitgeber mit 
der Überlassung des Dienstwagens ein-
räumt, besteht lediglich in der Differenz 
zwischen dem Wert der Nutzungsüber-
lassung und dem vom Arbeitnehmer zu 
zahlenden Nutzungsentgelt. 

Dies entspricht den allgemeinen Grund-
sätzen zur Bemessung des geldwerten 
Vorteils bei den Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit, wonach dieser von 
vornherein nur in dem Unterschiedsbe-
trag zwischen dem Wert der Zuwen-
dung des Arbeitgebers und den Aufwen-
dungen des Arbeitnehmers zur Erlangung 
der Zuwendung besteht. Wenn nun das 
Nutzungsentgelt größer ist als die ermit-
telte steuerpflichtige Einnahme als Sach-
bezug, dann würden negative Einnahmen 
bei den Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit vorliegen. So etwas gibt es allen-
falls bei der Rückzahlung von Arbeits-
lohn. Aus diesem Grund kann es im Er-
gebnis nur bei dem mit 0,00 Euro 
bewerteten Sachbezug bleiben.

In der Summe ist diese Rechtsprechung 
ganz im Sinne der dienstwagennutzenden 
Arbeitnehmerschaft. Allerdings wird Frau 
Petter wohl spätestens nach dem BFH-
Urteil das Gespräch mit ihrer Chefetage 
suchen, da das Nutzungsentgelt für das 
schöne Auto offenbar zu hoch bemessen 
war.

Bürokratieentlastung in  
der zweiten Runde

Am 12. Mai 2017 wurde im Bundesrat 
das Zweite Bürokratieentlastungsgesetz 
(BEG II) verabschiedet. Dabei handelt es 
sich in bewährter Form um ein sogenann-
tes Omnibus-Gesetz: In diesem Gesetz, 
dem „Bus“, werden viele Artikel plat-
ziert, die die einzelnen speziellen Geset-
ze ändern. In steuerrechtlicher Hinsicht 
sieht das Zweite Bürokratieentlastungs-
gesetz folgende Änderungen vor:

       Anhebung der oberen Grenze zur 
vierteljährlichen Abgabe der Lohn-
steuer-Anmeldungen von 4.000 Euro 
auf 5.000 Euro

       Anhebung der Pauschalierungsgren- 
zen für Rechnungen über Kleinbe-
träge von 150 Euro auf 250 Euro 
(ursprünglich waren lediglich 200 
Euro geplant)

       Verkürzung der steuerlichen Aufbe- 
wahrungsfrist von Lieferscheinen 
(bis zum Erhalt oder Versand der 
Rechnung, soweit keine Buchungs-
belege betroffen sind)

       Anhebung der Wertgrenze für die 
Aufzeichnungspflichten bei der So-
fortabschreibung von 150 Euro auf 
250 Euro

Mit Ausnahme des letzten Punktes sollen 
diese Regelungen bereits für das Kalen-
derjahr 2017 gelten.

Im März 2017 hatte sich die bundesdeut-
sche Regierungskoalition eigentlich schon 
darauf geeinigt, die Schwelle für gering-
wertige Wirtschaftsgüter auf 800 Euro 
anzuheben. Die Umsetzung soll mit dem 
Omnibus-Gesetz mit der Bezeichnung 
„Gesetz zur Einführung der Lizenz-
schranke“ realisiert werden und dann 
zum 1. Januar 2018 in Kraft treten.

Außergewöhnliche  
Entwicklungen zu außer- 
gewöhnlichen Belastungen

Zehntausende von Steuerberatern und 
viele Millionen Steuerpflichtige haben zur 
Ermittlung des zumutbaren Anteils für 
außergewöhnliche Belastungen bisher in 
die entsprechende Tabelle des Einkom-
mensteuergesetzes geschaut, haben da-
raus einen Prozentwert herausgelesen 

und diesen Satz mit dem Gesamtbetrag 
der Einkünfte multipliziert. Der Ange-
stellte Arthur Wieselei las noch einmal 
genauer im Gesetz, kam zu einem ande-
ren Ergebnis und hatte die spezielle und 
außerordentlich optimistische Idee, seine 
Lesart des Gesetzestextes bis zum Bun-
desfinanzhof (BFH) durchzuklagen. Mit 
der alten Weisheit, dass man auf hoher 
See und vor Gericht in Gottes Hand ist, 
fand er seine Bestätigung beim obersten 
deutschen Finanzgericht. 

Für Wieselei und seine Frau Mimmi-Molly 
war das Jahr 2006 nicht besonders ge-
sund verlaufen. Die Krankheitskosten ad-
dierten sich auf einen Gesamtbetrag in 
Höhe von 4.148 Euro. Nach der bisheri-
gen Lesart waren davon 2.079 Euro als 
zumutbar anzusehen, und die verbleiben-
den 2.069 Euro mindern den Gesamtbe-
trag der Einkünfte. Da sich die Eheleute 
aber unter Hinweis auf Artikel 3 des 
Grundgesetzes (GG) gegenüber Beam-
ten benachteiligt sahen, beantragten sie 
beim Finanzamt, dass zusätzliche außer-
gewöhnliche Belastungen im Höhe von 
1.104 Euro berücksichtigt werden. 

Die Richter des BFH wischten die Idee 
von der Benachteiligung gegenüber Be-
amten zwar vom Tisch, stellten aber kur-
zerhand eine Änderung der Rechtspre-
chung fest. Im Gesetzestext werden für 
die Ermittlung der zumutbaren Belastung 
nämlich drei Einkünfte-Stufen genannt: 
„bis 15.340 EUR“, „über 15.340 bis 
51.130 EUR“ und „über 51.130 EUR“. 
Während die gesamte Welt der deut-
schen Steuerkundigen bisher nur eine 
der angeführten drei Stufen, nämlich die 
höchste, als maßgeblich betrachtete, gel-
ten jetzt diese Kategorien stufenweise 
nacheinander.
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Folgendes Beispiel macht das verständ-
lich: Angenommen eine Familie mit  
zwei Kindern und Jahreseinkünften von 
52.000 Euro musste Krankheitskosten 
von 4.200 Euro schultern, dann galt bis-
her eine zumutbare Belastung von 4% 
der Einkünfte, also 2.080 Euro. Absetz-
bar waren die Krankheitskosten nur mit 
4.200 Euro – 2.080 Euro = 2.120 Euro. 
Nunmehr werden stufenweise 15.340 
Euro mit 2% + 35.790 Euro mit 3% + 
870 Euro mit 4%, zusammen somit 1.415 
Euro als zumutbar betrachtet. Die Krank-
heitskosten wirken sich steuermindernd 
mit 4.200 Euro – 1.415 Euro = 2.785 Euro 
aus; es können also 665 Euro mehr abge-
setzt werden. 

Nunmehr kann man das Fazit ziehen, 
dass derjenige im Vorteil ist, der lesen … 
und rechnen kann. Der zumutbare Anteil 
ist jetzt zum Teil deutlich geringer. Das 
Urteil ist – wie es so schön heißt – auf 
alle offenen Fälle anzuwenden. Es freuen 
sich nun auch die Informatiker, denn jetzt 
müssen alle Steuerprogramme umpro-
grammiert werden.

Treu und Glauben  
und das Finanzamt

Man kann ja schnell ins Schwadronieren 
kommen, wenn die „guten alten Wert-
vorstellungen“ als verloren betrachtet 
werden. „Früher“ war ja bekanntlich alles 
besser, und vor allen Dingen war auf das 
Wort des anderen Verlass. Der Fall, von 
dem wir nun berichten möchten, soll zei-
gen, dass man sich auch in der heutigen 
Zeit auf das Wort von gestern verlassen 
kann. Zumindest eigentlich.

Madame Roßmerka ist die Eigentümerin 
einer Restauration in Niedersachsen, die 
im Wesentlichen den Ausschank von Bier 
und ähnlichen Getränken zum Geschäfts-
gegenstand hat. Für das Jahr 2006 stritt 
Roßmerka mit ihrem Finanzamt darüber, 
wie ein so genanntes Abschreibungsdarle-
hen ihrer Haus- und Hofbrauerei, das sie 
zur Renovierung ihrer Lokalität nutzte, 
aus umsatzsteuerlicher Sicht zu behan-
deln sei. 

Im Verlaufe der mündlichen Verhandlung 
beim Niedersächsischen Finanzgericht (FG) 
machte der vorsitzende Richter dem Ver-
treter des Finanzamtes unmissverständ-
lich klar, dass die Verhandlung sehr wahr-
scheinlich aus verfahrensrechtlichen und 
auch aus materiell-rechtlichen Gründen 
zugunsten von Roßmerka enden wird. 

Das Finanzamt verstand diese Hinweise 
und änderte quasi freiwillig die Umsatz-
steuer zugunsten von Roßmerka, um Ge-
richtskosten zu sparen. So weit, so gut 
für Madame Roßmerka. Sechs Wochen 
später allerdings erließ das Finanzamt ei-
nen inhaltlich identischen Änderungsbe-
scheid. In der Anlage dazu gab man sich 
sehr viel Mühe, zu begründen, dass es 
dieses Mal keine verfahrensrechtlichen 
Fehler gebe. 

Da das erneut bemühte und gleiche Fi-
nanzgericht kopfschüttelnd die neue Kla-
ge abermals zugunsten von Roßmerka 
entschied, wurde der Fall weiter zum 
Bundesfinanzhof (BFH) getragen. Aber 
auch diese Instanz gab dem Finanzamt 
keine Chance. In seiner auffallend knap-
pen Entscheidungsbegründung verwies 
das Gericht auf den Grundsatz von Treu 
und Glauben. Entsprechend der ständi-
gen Rechtsprechung des BFH ist der 
Grundsatz von Treu und Glauben im 
Steuerrecht als allgemeiner Rechtsgrund-
satz uneingeschränkt anerkannt. Er ge-
bietet, dass im Steuerrechtsverhältnis je-
der Beteiligte auf die berechtigten Be- 
lange des anderen Teils angemessen 
Rücksicht nimmt und sich zu seinem eige-
nen früheren Verhalten nicht in Wider-
spruch setzt. 

Gegen diesen Grundsatz verstieß das Fi-
nanzamt jetzt, weil es zunächst den ersten 
Änderungsbescheid in der ersten mündli-
chen Verhandlung mit Roßmerkas Zu-
stimmung aufgehoben und den Rechts-
streit ohne jede Einschränkung oder Be- 
dingung für erledigt erklärt hatte.

Das Recht kann also auch so gerecht sein. 
Allerdings darf man bei aller Euphorie 
über das Urteil nicht übersehen, dass im 
Zweifel die Beweislast bei demjenigen 
liegt, der sich auf die schönen Worte 
„Treu“ und „Glauben“ beruft.

Badrenovierung als  
Werbungskosten?

Frank Langbodden arbeitet als Vertriebs-
leiter bei einer Firma in Aachen. In sei-
nem Wohnhaus befindet sich eine Woh-
nung im Souterrain, die Langbodden als 
sein eigenes Home-Office an seinen Ar-
beitgeber vermietet. Die vereinbarte Mie- 
te belief sich auf 400 Euro netto. In seiner 
Einkommensteuererklärung für das Jahr 
2012 berücksichtigte Langbodden sofort 
abzugsfähige Erhaltungsaufwendungen für 
die Büroräume in Höhe von insgesamt 
31.073 Euro als Werbungskosten. Davon 
entfielen allein 25.780 Euro auf die Reno-
vierung des Badezimmers in der vermie-
teten Wohnung. 

Bei der daraufhin angeordneten Ortsbe-
sichtigung stellte der Außendienstmitar-
beiter des Finanzamtes fest, dass das Ba-
dezimmer des Home-Office und das Ba- 
dezimmer in der privaten Wohnung über 
ähnlich gehobene Ausstattungen verfüg-
ten. Daher ordnete der Finanzbeamte 
auch das Badezimmer des Home-Office 
dem privaten Bereich zu.

Was nun folgte, war ein Verfahren beim 
Finanzgericht (FG) in Köln. Dort urteilten 
die Richter, dass die Kosten für die Bade-
zimmerrenovierung nur anteilig berück-
sichtigt werden können. Dient die Nut-
zung in erster Linie den Interessen des 
Arbeitnehmers, so ist nämlich davon aus-
zugehen, dass die Zahlungen des Arbeit-
gebers (im weitesten Sinne) als Gegen-
leistung für das Zur-Verfügung-Stellen der 
individuellen Arbeitskraft des Arbeitneh-
mers erfolgt sind. Die Einnahmen sind 
dementsprechend als Arbeitslohn zu 
erfassen. So verhält es sich, wenn der  
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Arbeitnehmer im Betrieb des Arbeitge-
bers über einen weiteren Arbeitsplatz 
verfügt und die Nutzung des häuslichen 
Arbeitszimmers vom Arbeitgeber ledig-
lich gestattet oder geduldet wird. 

Wird der betreffende Raum jedoch vor 
allem im betrieblichen Interesse des Ar-
beitgebers genutzt und geht dieses Inter-
esse – objektiv nachvollziehbar – über 
die Entlohnung des Arbeitnehmers oder 
über die Erbringung der jeweiligen Ar-
beitsleistung hinaus, so ist anzunehmen, 
dass die betreffenden Zahlungen auf einer 
neben dem Dienstverhältnis gesondert 
bestehenden Rechtsbeziehung beruhen.

Anhaltspunkte hierfür können sich etwa 
daraus ergeben, dass der Arbeitgeber 
entsprechende Rechtsbeziehungen zu 
gleichen Bedingungen auch mit fremden 
Dritten, die nicht in einem Dienstverhält-
nis zu ihm stehen, eingegangen ist. Doch 

ist das lediglich ein Indiz, keine zwingende 
Voraussetzung. Haben die Beteiligten 
eine ausdrückliche, schriftliche Vereinba-
rung über die Nutzungsbedingungen für 
den überlassenen Raum getroffen, so 
kann das ebenfalls ein Indiz für ein beson-
deres, über das Dienstverhältnis hinaus-
gehendes betriebliches Interesse sein.

Ausgehend von diesen Grundsätzen ge-
langten die Kölner Richter zu dem Ergeb-
nis, dass die Einnahmen aus der Vermie-
tung des Home-Office tatsächlich den 
Einkünften aus Vermietung und Verpach-
tung zuzurechnen sind, weil eben das be-
triebliche Interesse des Arbeitgebers an 
der Anmietung dieser Räume erkennbar 
war. Damit können sämtliche Aufwendun- 
gen für diese Wohnung als Werbungskos-
ten berücksichtigt werden. Allerdings ist 
die Anmietung eines vollständigen, behin-
dertengerechten Badezimmers nach An-
sicht des Gerichtes nicht von den Arbeit-

geberinteressen gedeckt. Das Gericht 
ging davon aus, dass eine Toilette und ein 
Waschbecken ausreichend sind. Das 
Home-Office dient dazu, die vom Arbeit-
geber aufgetragenen Aufgaben von zu-
hause in einem entsprechend eingerichte-
ten Büro zu erledigen. Ein komplettes 
Badezimmer mit Dusche und Badewanne 
ist dafür nicht erforderlich und ist wegen 
der fehlenden beruflichen Nutzung nicht 
im Interesse des Arbeitgebers. Aus die-
sen Überlegungen und auf der Grundlage 
der Handwerkerrechnungen berechneten 
die Juristen sodann die – anteiligen –Kos-
ten für die Büro-Mindestausstattung.

PC-Kassen sind manipulierbar

Der Friseurmeister Udo Tango betrieb in 
den Jahren 2007 und 2008 in der Nähe 
von Münster zwei Salons. Er geriet mit 
seinem Finanzamt in Streit, weil dieses nach 
einer Betriebsprüfung wegen Kassen- 

D a s  S t e u e r l e x i k o n  -  Q  w i e . . .

Quellensteuer

Steuern werden üblicherweise vom Einkommen 
und vom Ertrag derjenigen natürlichen oder 
juristischen Person erhoben, die dieses Einkom-
men bei sich als zugeflossen verbuchen kann. 
Nicht nur weil jede Regel seine Ausnahme 
braucht, sondern weil der Fiskus die nicht ganz 
unberechtigte Befürchtung hat, bei der Steuer-
zahlung übergangen zu werden, wird in speziel-
len Fällen die Steuer bereits dort erhoben, wo 
der Geldgeber sitzt; eben an der Quelle. Dafür 
gäbe es im Wesentlichen zwei Gelegenheiten:

Die erste Gelegenheit betrifft die Personen, auf 
die der deutsche Fiskus nur einen sehr einge-
schränkten Zugriff hat – etwa weil sie sich im 
Ausland aufhalten oder weil bei einer großen 
Menge von Zahlungsempfängern schnell die 
Übersicht verloren gehen kann. Hierfür das 
beste Beispiel ist die Kapitalertragsteuer: Da 
wird die Einrichtung, die die Zinsen, Dividen-
den usw. auszahlen soll, per Gesetz verpflich-
tet, die Steuer plus Solidaritätszuschlag nicht an 
den Gläubiger, sondern direkt an das Finanz-
amt zu zahlen. Diese Verpflichtung trifft kei-
neswegs nur die Kreditinstitute, sondern auch 
jede andere Körperschaft, die eine Dividende 
ausschüttet oder – in bestimmten Fällen – den 
Gewinnanteil einer sogenannten Stillen Beteili-
gung auszahlt. 

In diese Kategorie ist auch die Bauabzugsteuer 
einzugliedern, denn sie wurde kreiert, als zu 
viele Kleinunternehmer ohne festen Wohnsitz 
in Deutschland ihre Handwerksleistungen an-
boten. Um sich als Bauherr mit unternehmeri-
schen Ambitionen dem Quellensteuerabzug zu 
entziehen, könnte es sinnvoll sein, sich die Frei-
stellungsbescheinigung des Bauhandwerkers 
vorlegen zu lassen.

Die zweite Gelegenheit für den Einbehalt der 
Quellensteuern betrifft die Fälle, bei denen 
der Steuerpflichtige erfahrungsgemäß geneigt 
ist, das Eingenommene für private Zwecke 
auszugeben, bevor der Fiskus ausreichend mit 
den Steuerzahlungen bedient ist. Das sicherlich 
bekannteste Beispiel für diese Kategorie ist die 
Lohnsteuer, die den jeweiligen Arbeitgeber zum 
Quellenabzug verpflichtet. 

Im Falle der Kapitalertragsteuer kann der Ein-
behalt der Quellensteuer für den eigentlichen 
Steuerpflichtigen eine Abgeltungswirkung ha-
ben. Wenn also nicht die berühmten Ausnah-
men gelten, dann sind mit der Quellensteuer 
alle Steuern bezahlt. Sonst und bei den anderen 
Steuerarten werden die Quellensteuern beim 
Steuerpflichtigen wie normale Steuervoraus-
zahlungen auf die Steuerbelastung angerechnet.
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führungsmängeln Umsätze und Gewinne 
hinzuschätzte. Tango wollte weder ver-
stehen noch akzeptieren, dass seine Soft-
ware, die neben der Terminplanung auch 
die Kasseneinnahmen aufzeichnen sollte, 
angeblich nicht ordnungsgemäß sei. 

Das zur Streitschlichtung angerufene Fi-
nanzgericht (FG) Münster jedoch bestä-
tigte die Feststellungen des Finanzamtes. 
Bis hierhin ist der Fall sicherlich tragisch 
für Tango, für die Allgemeinheit der bar-
geldintensiven Unternehmerschaft ist er 
allerdings (noch) nicht so spannend. Das 
änderte sich, als das FG unter Anwen-
dung der Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofes (BFH) darauf hinwies, dass ein 
PC-gestütztes Kassensystem im Normal-
fall immer als manipulierbar angesehen 
werden kann. Gerade bei der von Tango 
eingesetzten Lösung basierte die Daten-
bank des PC-gestützten Kassensystems 
im Hintergrund auf der Standardanwen-
dung Microsoft Access. Mit einem han-
delsüblichen Office-Paket aus dem Hause 
Microsoft könnte man also wie eine 
Word-Datei oder wie eine Excel-Tabelle 
die Datenbank öffnen und nach Belieben 
ändern. Somit stand hier gar nicht zur 
Debatte, ob Friseur Tango zu Manipulati-
onen überhaupt in der Lage war; viel-
mehr kam es darauf an, dass die Manipu-
lationen nicht generell ausgeschlossen 
werden konnten.

Nach Feststellung der Münsteraner Rich-
ter kann – trotzdem – die Ordnungsmä-
ßigkeit eines PC-gestützten Kassensys-
tems nachgewiesen werden, wenn die 
Programmierungen der Software lücken-
los dokumentiert werden. So könne man 
prüfen, ob die durch das Programm er-
stellten Daten ordnungsgemäß zustande 
gekommen sind.

Das Problem für den Unternehmer be-
steht darin, dass er als normaler Nutzer, 
wie auch Tango einer ist, gar nicht weiß, 
wie man den Computer manipulieren 
kann. Als Tango das System kaufte, wird 
ihm der Verkäufer möglicherweise nichts 
über die Manipulationsmöglichkeiten er-
zählt haben. Trotzdem ist Tango unter 
Generalverdacht geraten und muss die Hin- 
zuschätzungen über sich ergehen lassen.

Hundesteuer als Beitrag zur 
Gemeindefinanzierung

Laut einer Pressemeldung ist die Entschei-
dung des Verwaltungsgerichtes Wiesba-
den, die Hundesteuer im Gebiet der hes-
sischen Landeshauptstadt von 98 Euro 
auf 180 Euro pro Hund und Jahr zu erhö-
hen, rechtmäßig. Anlass genug, sich etwas 
genauer mit dieser Steuerart zu beschäf-
tigen.

Die Hoheit über die Erhebung der Hun-
desteuer liegt bei den Gemeinden. Nach 
dem Berliner Hundesteuergesetz muss 
diese Steuer derjenige zahlen, der zu 
Zwecken der privaten Lebensführung ei-
nen Hund in seinen Haushalt aufnimmt. 
Die Hundesteuer beträgt in Berlin bereits 
für den ersten Hund 120 Euro im Jahr 
und für jeden weiteren 180 Euro jährlich. 
Das Berliner Hundesteuergesetz sieht 
keine erhöhte Besteuerung von Kampf-
hunden vor. 

Insbesondere in Bayern wird das anders 
gehandhabt. In einem besonders aus-
ufernden Fall musste das Bundesverwal-
tungsgericht (BVG) einschreiten, als für 
eine Rottweilerhündin 2.000 Euro statt 
der in der Gemeinde sonst fälligen 75 Euro 
gezahlt werden sollte.

Natürlich gibt es auch bei der Hundesteu-
er Ausnahmen, die allerdings beantragt 
werden müssen. Die Steuerbefreiungen 
betreffen üblicherweise Blindenführhun-
de, Hunde, die ausschließlich und notwen-
dig dem Schutz und der Hilfe blinder, 
tauber oder sonst hilfloser Personen die-
nen, Hunde, die in der Ausbildung zu Sa-
nitäts-, Rettungs- oder Blindenführhunden 
stehen, Hunde, welche die Prüfung für 
die Sanitäts- oder Rettungshunde bestan-
den haben und für den Schutz der Zivil-
bevölkerung zur Verfügung stehen, sowie 
zeitweise auch die Hunde, die aus Tier-
heimen, Tierasylen und ähnlichen Einrich-
tungen des Tierschutzes in den Haushalt 
aufgenommen werden. Außerdem ist die 
Haltung von Hunden, deren Lebensun-

terhalt aus öffentlichen Mitteln bestritten 
wird (etwa Polizeihunde) nicht steuerbar, 
weil diese Haltung kein Aufwand aus dem 
privaten Vermögen darstellt. Ferner jene 
Hundehaltung, die nicht von natürlichen 
Personen (sondern etwa von Vereinen) 
vorgenommen wird. Ebenso wenig die ge-
werbsmäßige Hundezucht und den Hun-
dehandel, da es sich bei dem für die Hun-
dehaltung erbrachten Aufwand um Be- 
triebsausgaben zur Erzielung von Einnah-
men handelt.

Das Berliner Hundesteuergesetz sieht 
keine Vergünstigungen vor für Hundehal-
ter, die Grundsicherungsleistungen oder 
Hartz IV beziehen. Billigkeitsmaßnahmen 
mit dem Ziel des teilweisen oder vollstän-
digen Erlasses der Hundesteuer sind nur 
im Rahmen von Paragraph 227 der Abga-
benordnung (AO) möglich. Die Erlassbe-
dürftigkeit ist gegeben, wenn die Hunde-
steuer die wirtschaftliche oder persön- 
liche Existenz des Steuerpflichtigen ver-
nichten oder ernstlich gefährden würde. 
Steuerpflichtige, die Grundsicherungsleis-
tungen oder Hartz IV beziehen, befinden 
sich oftmals in wirtschaftlicher Bedräng-
nis, sodass ein Antrag ihrerseits nicht aus-
sichtslos ist. Die Erlasswürdigkeit ist gege-
ben, wenn der Steuerpflichtige seine 
mangelnde Leistungsfähigkeit nicht selbst 
herbeigeführt und durch sein Verhalten 
nicht gegen die Interessen der Allgemein-
heit verstoßen hat – etwa, indem er Steu-
ern hinterzog oder schuldhaft verkürzte.
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Neues aus der BTT

Zertifizierung nach der  
ISO 9001:2015

Seit dem Jahr 2000 arbeiten wir konse-
quent nach einem Qualitätsmanagement-
system der ISO 9001. Im Jahr 2015 
wurde diese Norm grundlegend und um-
fangreich überarbeitet. Am 10. und 11. 
Mai 2017 stellten wir uns vorzeitig, ca. 
1,5 Jahre vor Ablauf der Übergangsfrist, 
der Zertifizierung nach der neuen DIN 
EN ISO 9001:2015 und haben das 2tägi-
ge externe Audit durch die DQS GmbH 
erfolgreich abgeschlossen.

Neben formellen Veränderungen (Erwei-
terung und Neugruppierung der Norm-
kapitel, Fokussierung auf ein erweitertes 
Wissensmanagements) ist das nun gefor-
derte Chancen-Risiko-Management die 
umfassendste und herausforderndste Än-
derung der neuen ISO-Norm, mit der wir 
uns intensiv auseinander gesetzt haben.

Damit beweisen wir erneut, dass unser 
Unternehmen die komplexen Forderun-
gen an ein modernes Qualitätsmanage-
mentsystem erfüllt. Damit sind wir opti-
mal für die Zukunft aufgestellt, um auch 
unsere Mandanten langfristig in ihrer 
unternehmerischen Tätigkeit bestmöglich 
unterstützen zu können.

Neue Mitarbeiterin

Wir freuen uns sehr, Frau Isabel Gräser 
seit dem 15.05.2017 als neue Mitarbeite-
rin im Team Verwaltung begrüßen zu 
dürfen. Frau Gräser vertritt unsere Kolle-
gin Frau Türpe, die sich noch bis Mitte 
2018 in Elternzeit befindet. 

Elektronische Übermittlung  
auch bei Kleinst-EÜR ab 2018

Auch kleinste Gewinnermittlungen müs-
sen bei Abgabe der Steuererklärungen im 
Jahr 2018 ihre Zahlen per elektronischen 
Datensatz an das Finanzamt übermitteln. 
Die Abgabe in Papierform entfällt ab Ver-
anlagungszeitraum 2017. 

Die bisherige Regelung, nach der bei Be-
triebseinnahmen von weniger als 17.500 
Euro die Abgabe einer formlosen Einnah-
menüberschussrechnung als ausreichend 
angesehen worden ist, läuft damit aus. 
Die Einnahmen und Ausgaben dürfen 
nicht mehr in einer EXCEL Tabelle oder 
anderen Aufstellung eingereicht werden, 
sondern sind zwingend elektronisch zu 
erfassen. 

Allerdings kann in Härtefällen die Finanz-
behörde auf besonderen Antrag weiter-
hin von einer Übermittlung nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz durch Da- 
tenfernübertragung verzichten. Für diese 
Fälle stehen in den Finanzämtern Papier-
vordrucke der Anlage EÜR zur Verfü-
gung. Die Härtefallregelung kommt aber 
für Steuerpflichtige, die steuerlich bera-
ten werden, nicht in Betracht. 

Anhebung der Grenze für Klein-
betragsrechnungen auf 250 EUR

Mitte Mai hat der Bundesrat dem 2ten 
Bürokratieentlastungsgesetz zugestimmt. 
Rückwirkend ab 01.01.2017 wird durch 
das Gesetz die Grenze für Kleinbetrags-
rechnungen von bisher 150 EUR auf 250 
EUR angehoben. Die Kleinbetragsrege-
lung in § 33 UStDV trägt im täglichen 
Geschäftsleben zu einer erheblichen Ver-
einfachung beim Vorsteuerabzug bei.
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